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I. PLANUNGSRECHTLICHE  FESTSETZUNGEN 
 § 9 Abs.1 BauGB i.V.m. BauNVO 
 
Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes "Ebene und Schelmenäcker - Neufassung“ tre-
ten alle bisherigen planungsrechtlichen Festsetzungen außer Kraft einschließlich der 
Dorfbildsatzung der Stadt Rottenburg am Neckar, sofern der Bebauungsplan nichts anderes 
festsetzt. 
 
 
Rechtsgrundlagen 
 
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1802). 
 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke – in der Neufassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802). 
 
Planzeichenverordnung (PlanzV) – Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts – vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802). 
 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. Juli 2004 (GBl. 2000, 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetz-
es vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098). 
 
 
In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung wird folgendes festgesetzt: 
 

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/avr/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=185&fromdoctodoc=yes&doc.id=VB-BW-GBl2000581-1&doc.part=D&doc.price=6.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/avr/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=185&fromdoctodoc=yes&doc.id=VB-BW-GBl201355&doc.part=D&doc.price=0.0#focuspoint
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1. Art der baulichen Nutzung  
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
 

1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) 
§ 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO 
 
 Zulässig sind: 
- Wohngebäude, 
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirt- 

schaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

 
Ausnahmsweise zugelassen werden können: 
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
- Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
- Anlagen für Verwaltungen. 

 
Nicht zulässig sind: 
- Gartenbaubetriebe, 
- Tankstellen. 

 
 
2. Maß der baulichen Nutzung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 19 BauNVO 
 
 Das Maß der baulichen Nutzung ist durch Planeintrag von Grundflächenzahl (GRZ) 

i.V.m. der Höhe baulicher Anlagen (maximale Trauf- und Firsthöhen) festgesetzt. 
 

2.1 Grundflächenzahl 
§§ 16, 17 und 19 BauNVO 

 
 Im Geltungsbereich wird durch Planeintrag eine maximal überbaubare Grundstücks-

fläche durch eine Grundflächenzahl (GRZ) festgesetzt. 
GRZ: siehe Planeinschrieb 

 
2.2 Höhe der baulichen Anlagen 

§ 18 BauNVO 
 
Im Bebauungsplan sind die maximalen Trauf- (TH) und Firsthöhen (FH) festgesetzt. 
 
Die Traufhöhe wird von der Erdgeschossfußbodenhöhe bis zum Schnittpunkt der 
Außenkante des Gebäudes mit der Oberkante Dachhaut gemessen. Als Außenkante 
des Gebäudes gelten nur Wände. Bei Flachdächern ist die Traufhöhe die oberste 
Außenkante des Gebäudes. 
 
Die Firsthöhe wird von der Erdgeschossfußbodenhöhe bis zum Schnittpunkt der 
Oberkante der Dachhaut der geneigten Hauptdachflächen gemessen; bei versetzten 
Pultdächern ist die Firsthöhe der oberste Schnittpunkt der Außenkante des Gebäudes 
mit der Dachhaut. 
TH, FH: siehe Planeinschrieb 
 
Die Erdgeschossfußbodenhöhe als Höhenbezugspunkt wird in Abhängigkeit von der 
umgebenden Bebauung und von der Erschließungsstraße durch die Baurechts-
behörde festgelegt. 
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3. Bauweise 
 § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO 
 

Die Bauweise ist als offene Bauweise festgesetzt.  
 
 
4. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO 
 

4.1 Überbaubare Grundstücksfläche 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind in der Planzeichnung durch Baugrenzen 
festgesetzt. 
 

4.2 Nicht überbaubare Grundstücksfläche 
 Die nicht überbauten Flächen auf den Baugrundstücken sind gärtnerisch anzulegen 
und zu pflegen, soweit sie nicht für zulässige Anlagen genutzt werden. 

 
 
5. Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen  

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO, § 14 BauNVO, § 23 Abs. 5 BauNVO 
 
5.1 Nebenanlagen  

Je Baugrundstück ist innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksflächen ein 
Nebengebäude mit höchstens 20 m³ umbautem Raum zulässig. Zur öffentlichen Ver-
kehrsfläche ist ein Mindestabstand von 2,50 m einzuhalten. 

 
5.2 Stellplätze und Garagen  

Stellplätze, überdachte bzw. überdeckte Stellplätze („Carports“ - Wände/Seitenver-
kleidung zulässig) und Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen oder den dafür gesondert festgesetzten Flächen zulässig. 
Zwischen dem Garagentor und der öffentlichen Verkehrsfläche ist ein Mindestabstand 
von 5,0 m einzuhalten; die Nordseite der Kelterstraße ist davon ausgenommen. 
 
Ausnahmsweise können offene Stellplätze zwischen der öffentlichen Verkehrsfläche 
und der ihr zugewandten Gebäudeseite (Vorgartenzone) - jedoch auf höchstens 
50 v.H. der Gebäudelänge - zugelassen werden; bei Eckgrundstücken gilt die Gebäu-
delänge, vor der die Stellplätze angeordnet werden. 
 
Ausnahmsweise können überdachte bzw. überdeckte allseits offene Stellplätze („Car-
ports“ - Wandverkleidungen unzulässig) zugelassen werden, die die vordere Bau-
grenze in der Weise überschreiten, dass noch ein Abstand von mindestens 1,0 m zur 
Straßenbegrenzungslinie eingehalten wird. 

 
 
6. Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind  

§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 5 BauNVO 
 

6.1 Anbauverbotsstreifen 
Entlang der L 371 ist ein Anbauverbotsstreifen festgesetzt. In diesem Bereich sind 
Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO, Stellplätze nach § 12 Abs. 6 BauNVO und Ge-
bäude i.S.d. § 2 Abs. 2 LBO unzulässig.  
Innerhalb des Anbauverbotsstreifens sind Werbeanlagen wegen der Beeinträchtigung 
des Schutzzweckes des § 16 LBO nicht zugelassen. 
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7. Verkehrsflächen und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen 
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 
 
Die in der Planzeichnung dargestellte Gestaltung der öffentlichen Verkehrsflächen ist 
unverbindlich; die Aufteilung der Verkehrsflächen erfolgt im Zuge der Ausführungs-
planung. 
 

7.1 Anschluss der angrenzenden privaten Grundstücksflächen 
Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen (außer entlang von Gehwegen) ist auf den 
angrenzenden privaten Grundstücken ein 0,50 m breiter, niveaugleicher Sicherheits-
streifen auszubilden. Dieser ist als Rasenfläche oder halboffen befestigte Fläche 
außerhalb von Grundstückseinfriedungen vom jeweiligen Grundstückseigentümer an-
zulegen und zu unterhalten. 
Bauliche Anlagen wie Einfriedungen oder Aufschüttungen sind in diesem Grund-
stücksstreifen nicht zulässig. 
 
 

8. Versorgungsanlagen und -leitungen 
§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB 
 
Auf den Baugrundstücken sind die zur Versorgung mit Strom erforderlichen Kabelver-
teilerkästen im Randbereich zulässig und von den Grundstückseigentümern zu 
dulden. 
 
 

9. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
 

9.1 Minimierung der Versiegelung 
Flächenversiegelungen innerhalb des Geltungsbereichs sind soweit wie möglich zu 
vermeiden. 
 
Stellplätze im privaten Raum sowie sonstige befestigte Flächen auf privaten Grund-
stücken (Zugänge, Zufahrten, Aufenthaltsflächen) sind mit versickerungsfähigem 
Belag (z.B. Pflastersteine mit einem Fugenabstand von mehr als 2 cm, Rasenpflaster, 
Schotterrasen, sonstige wassergebundene Oberflächen) auszuführen. 

 
9.2 Bodenschutz 

Oberboden ist getrennt auszubauen und abseits des Baubetriebes zu lagern und 
nach Abschluss der Bauarbeiten als oberste Bodenschicht wieder einzubauen. 
 

9.3 Wasserhaushalt 
Der Anschluss von Drainagen an den öffentlichen Kanal ist unzulässig.  
 
Die Anlage von Retentionszisternen bzw.von konventionellen Zisternen zur Rück-
haltung des Niederschlagswassers von Dachflächen ist außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche mit einem Abstand von mindestens 2,0 m zur öffentlichen Ver-
kehrsfläche zulässig. 
 

9.4 Baumschutz 
Während der Bauzeit ist jegliche Beeinträchtigung von Krone und Wurzelballen durch 
entsprechende Sicherungsmaßnahmen zu vermeiden. Die DIN 18920 „Schutz von 
Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen“ ist zu beachten. 
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9.5 Straßen- und Gebäudebeleuchtung 
Es sind insektenschonende Leuchtmittel zu verwenden. Bei der Bauart von Lampen 
und Leuchten ist darauf zu achten, dass keine Fallen für Insekten entstehen. 
 

9.6 Artenschutz 
Auf die Artenschutzfachbeiträge (artenschutzrechtliche Relevanzprüfung und vertiefte 
artenschutzrechtliche Untersuchung) des Büros HPC AG wird verwiesen. 
Ggf. werden erforderliche Maßnahmen ergänzt. 
 
Zur Berücksichtigung der Verbote des § 44 BNatSchG sind Baufeldbereinigungen 
und Baumrodungen auf den Herbst/Winter (November bis Februar) zu beschränken. 

 
9.7 Dachbegrünung 

Dächer von Haupt- und Nebengebäuden und Garagen bzw. Carports mit einer Dach-
neigung bis zu 15° sind zu mindestens 50 % der Dachfläche dauerhaft extensiv zu 
begrünen. Begrünungen sind mit einer Mindestsubstratschicht von 10 cm auszubilden 
und mit Gräsern, bodendeckenden Gehölzen und Wildkräutern dauerhaft zu be-
pflanzen (empfohlene Pflanzliste siehe IV. Hinweise, Nr. 7 und 8). 
 
Anlagen zur Solarnutzung können zugelassen werden, sofern die Dachbegrünung 
ebenfalls umgesetzt wird (kombinierte Lösung). 

 
 
10. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 
 
Zur Erfüllung der Pflanzverpflichtungen sind nur Pflanzen gemäß Pflanzliste zulässig 
(siehe IV. Hinweise, Nr. 8). Für weitergehende Anpflanzungen über die Pflanzver-
pflichtungen hinaus wird die Verwendung von Pflanzen aus der o.g. Artenliste 
empfohlen. 
 

10.1 Einzelbaumpflanzung 
Je Baugrundstück ab 300 m² Grundstücksfläche ist mindestens ein hochstämmiger 
Obst- oder Laubbaum zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 
Bei der Pflanzung sind eher kleinwüchsige oder mittelstark wachsende Sorten in 
Baumschulqualität (mit einer schwach- bis mittelstarkwüchsigen Unterlage) zu ver-
wenden. 
 

 
11. Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB 

 
 Die nach den Festsetzungen dieses Bebauungsplans vorzunehmenden Anpflan-

zungen sind dauerhaft zu erhalten. Abgängige Bäume und Sträucher sind durch ent-
sprechende Neupflanzungen zu ersetzen. 

  
 

12. Flächen für die Herstellung des Straßenkörpers 
§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB 
 
Soweit der zeichnerische Teil keine weitergehenden Festsetzungen enthält und so-
weit erforderlich, sind die an den öffentlichen Verkehrsflächen angrenzenden Grund-
stücksflächen bis zu einer horizontalen Entfernung von 3,0 m von der Straßenbe-
grenzungslinie als Flächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB festgesetzt. Sie können 



Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften "Ebene und Schelmenäcker – Neufassung“  in Rottenburg am Neckar - Wendelsheim Seite 7 
Textliche Festsetzungen 
 

 

 

für Aufschüttungen, Abgrabungen, Stützmauern, Straßenbeleuchtungen (einschl. 
unterirdischer Stützbauwerke) in Anspruch genommen werden. 
 
 

13. Höhenlage des Grundstücks  
§ 9 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO, § 10 Nr. 3 LBO 
 
Zur Vermeidung von überschüssigem Bodenaushub ist die Höhenlage der Grund-
stücke zu verändern. 
Der verwertbare Bodenaushub, mindestens jedoch der Mutterboden, ist unter Einhal-
tung sonstiger Rechtsvorschriften (z.B. Nachbarrechtsgesetz) auf den Baugrund-
stücken wieder aufzubringen. 
 
Das vorhandene Gelände darf bis auf Höhe der hergestellten angrenzenden Ver-
kehrsflächen angehoben werden. Grundstückshöhen benachbarter Grundstücke sind 
aufeinander abzustimmen. 
 
Sonstige Aufschüttungen für Terrassen dürfen im Anschluss an die Gebäude auf 
Höhe der Erdgeschossfußbodenhöhe erfolgen. 
 
Abgrabungen der bestehenden Geländeoberfläche sind nur für die Baugrube des Ge-
bäudes selbst und für notwendige Zugänge und Zufahrten zulässig. 
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II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  
„Ebene und Schelmenäcker – Neufassung“ 

 
 
Mit Inkrafttreten dieser örtlichen Bauvorschriften treten alle bisherigen örtlichen Bauvorschrif-
ten im Geltungsbereich "Ebene und Schelmenäcker – Neufassung" außer Kraft.  
 
 
Rechtsgrundlage 
 
Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 5. März 2010 (GBl. 
2010, 357, ber. S. 416), zuletzt mehrfach geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. 
S. 313). 
 
 
1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen  

§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO 
 
1.1 Dachaufbauten, Querhäuser, Zwerchhäuser und Dacheinschnitte 
 Auf Dächern mit einer Neigung ab 30° sind Gauben, Querhäuser und Zwerchhäuser 
 mit Sattel- oder Flachdach, Schleppgauben sowie Dacheinschnitte zulässig. 

 
Es müssen folgende Mindestabstände eingehalten werden: 
- zum First 0,50 m (senkrecht gemessen), 
- zum Ortgang 1,50 m, 
- zu einer Kehle oder einem Grat 0,50 m, 
- untereinander 1,0 m (der Abstand zwischen Dachgauben untereinander und zu 

Zwerchhäusern wird am Dachrand gemessen), 
- zur traufseitigen Fassade mindestens 0,30 m (waagerecht gemessen zur Vorder- 

kante der Außenwand). 
 

Die Summe der Einzelbreiten der Gauben, Querhäuser, Zwerchhäuser und Dachein-
schnitte einer Dachseite darf die Hälfte der jeweiligen Trauflänge nicht überschreiten. 
Querhäuser und Zwerchhäuser dürfen die höchstzulässige Traufhöhe auf bis zu 
einem Drittel der Trauflänge überschreiten. 

 
 
2. Werbeanlagen 
 § 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO 

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Selbstleuchtende Werbe-
anlagen und solche mit wechselndem bewegtem Licht sind unzulässig. 

 
 
3. Gestaltung und Bepflanzung der unbebauten Flächen bebauter Grundstücke, 

Gestaltung der Plätze für bewegliche Abfallbehälter, Einfriedungen und private 
Stützmauern 

 § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO 
 
3.1 Gestaltung der nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke 

Die nicht überbauten Flächen oder betrieblich nicht genutzten Freiflächen sind zu be-
grünen. Das Anlegen von „Stein- und Schottergärten“ ist nicht zulässig. 

 
3.2. Müllplatzeingrünung 

 Mülltonnenstandplätze müssen abgepflanzt, abgeschirmt oder in das Hauptgebäude 
bzw. in die Garage oder in den Carport integriert werden. 

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/axd/
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/axd/
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/axd/
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3.3 Einfriedungen und private Stützmauern 
 Einfriedungen und private Stützmauern entlang öffentlicher Verkehrsflächen dürfen 

maximal 1,0 m hoch sein; sollte ein Höhenausgleich darüberhinausgehend erforder-
lich sein, muss abgeböscht werden. 
Sie sind auf das Privatgrundstück zu beschränken, d.h. so anzulegen, dass das Fun-
dament/der Hinterbeton der Randeinfassung der Verkehrsfläche nicht beschädigt 
wird. (vgl. I., Nr. 12 und 13 sowie IV. Hinweise, Nr. 3). 
 
Als Materialien für Einfriedungen sind zulässig: 
- lebende Einfriedungen in Form von Hecken, 
- Maschen- oder Knüpfdrahtzäune mit oder ohne Heckenpflanzung oder Berankung, 
- Holzzäune. 
Als Materialien für Stützmauern sind zulässig: 
- unbehauener Naturstein, 
- Putzflächen, die entweder mit Naturstein oder naturroten bis rotbraunen Ziegeln 

bzw. Dachsteinen abzudecken sind. 
 
 
4. Außenantennen 

§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO 
Je Gebäude ist jeweils nur eine Rundfunk- und Fernsehantenne sowie eine Parabol-
antenne zulässig. Parabolantennen sind farblich dem Hintergrund anzupassen und 
mindestens 1,0 m unterhalb des Firstes anzubringen. 

 
 
5. Stellplatzverpflichtung 
 § 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (gem. § 37 Abs. 1 LBO) wird für den Gel-
tungsbereich durch Satzung erhöht. Die Verpflichtung zur Herstellung von notwen-
digen Stellplätzen für Wohnungen wird wie folgt festgelegt: 
 
- unter 60 m² Wohnfläche  mindestens 1 Stellplatz 
- ab 60 m² Wohnfläche  mindestens 1,5 Stellplätze 
Sofern sich bei der Ermittlung der herzustellenden Stellplätze keine ganzzahlige Stell-
platzanzahl ergibt, ist aufzurunden. 

 
 
6. Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser 

 § 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO 
Zur Rückhaltung und Abpufferung des auf den Dachflächen anfallenden Nieder-
schlagswassers ist auf jedem Baugrundstück eine Zisterne zur Rückhaltung herzu-
stellen und dauerhaft zu erhalten. Die Zisterne muss je 30 m² angeschlossener unbe-
grünter Dachfläche mindestens 1 m³ Rückhaltevolumen aufweisen; ihre Mindest-
größe beträgt 5 m³. Die Zisterne ist mit einem Überlauf an den Mischwasserkanal an-
zuschließen; der Drosselabfluss darf 7,5 l/s x 1 ha nicht übersteigen (siehe I., Nr. 9.3) 
 
Bei Verwendung des gesammelten Niederschlagswassers als Brauchwasser bei der 
häuslichen Versorgung (z.B. Toilettenspülung) ist sicherzustellen, dass aus dem Lei-
tungsnetz für das Brauchwasser kein Brauchwasser in das Trinkwassernetz ein-
dringen kann. Für die Brauchwassernutzung ist ein Antrag bei der Stadtverwaltung zu 
stellen. 
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7. Ordnungswidrigkeit  
§ 213 BauGB und § 75 LBO 

 Ordnungswidrig im Sinne von § 213 BauGB und § 75 LBO handelt, wer den örtlichen 
Bauvorschriften dieses Bebauungsplans zuwiderhandelt. 
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III. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME  
§ 9 Abs. 6 BauGB 
 

1. Wasserschutzgebiet 
Das Plangebiet liegt in der Zone III B der Wasserfassung Rottenburg-Kiebingen der 
Ammertal-Schönbuch-Gruppe (Erweiterung des Wasserschutzgebietes zur Grund-
wasserfassung des Zweckverbandes Ammertal-Schönbuch-Wasserversorgungs-
gruppe; Rechtsverordnung des Landratsamtes Tübingen vom 07.11.2007). 
Die Bestimmungen der Rechtsverordnung sind zu beachten. 
 
 
 

IV. HINWEISE 
 
1. Denkmalschutz / Bodendenkmale / Archäologische Funde 

Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, Knochen) und 
Befunde (z.B. Mauern, Gräber, Gruben, Brandschichten o.ä.) entdeckt werden, ist 
das Landesamt für Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Stuttgart (Abt. 8) un-
verzüglich zu benachrichtigen. Funde und Fundstellen sind bis zur sachgerechten Be-
gutachtung, mindestens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach Anzeige, unverändert 
im Boden zu belassen. Die Möglichkeit zur fachgerechten Dokumentation und 
Fundbergung ist einzuräumen. 

 
 
2. Baugrunduntersuchungen / Geotechnik 

Baugrunduntersuchungen für die Gebäude werden entsprechend DIN 4020 empfoh-
len. 

 
 
3. Straßenausbauplan 

Der Straßenausbauplan der Roßbergstraße ist beim Tiefbauamt der Stadt Rottenburg 
am Neckar einzusehen. Die Straßenhöhen sind im Zusammenhang mit der Ver- und 
Entsorgung der Baugrundstücke und der Ermittlung der Höhenbezugspunkte (siehe 
I., Nr. 2.2) zu beachten. 

 
 
4. Artenschutzrechtliche Fachbeiträge 

Relevanzprüfung und vertiefte artenschutzrechtliche Untersuchungen des 
Büros HPC AG 

 wird ergänzt 
 
 
5. Bodenschutz 
 Der humose Oberboden ist im Vorfeld der Bauarbeiten auf allen Flächen, welche 

durch Baumaßnahmen in Anspruch genommen werden, abzuschieben und getrennt 
zu lagern. Oberboden und humusfreier Unterboden müssen getrennt werden. 
 

 Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass eine Vermischung 
mit zwischengelagertem Bodenmaterial nicht erfolgen kann. 

 
 Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans sollte soweit wie möglich ein 

Massenausgleich durch Koordination von Bodenaushub und -auftrag bei privaten und 
öffentlichen Maßnahmen erreicht werden. 
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Die Bodenarbeiten (Bodenauf- bzw. -abtrag) sind entsprechend vorhandener Regel-
werke und Richtlinien (vgl. Umweltministerium Baden-Württemberg, Heft 10 und 
Heft 28) durchzuführen. 

 
 
6. Baumschutz 

Während der Bauzeit ist jegliche Beeinträchtigung von Krone und Wurzelballen durch 
entsprechende Sicherungsmaßnahmen zu vermeiden. Ein ausreichender Baum-
schutz nach DIN 18920 ist zu gewährleisten. 

 
 
7. Dachbegrünung  

Hinsichtlich Schichtaufbau und Begrünungstechnik sowie Artenauswahl können die 
Empfehlungen der Bayrischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau sowie die 
Empfehlungen der FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Land-
schaftsbau) verwendet werden, die auf der Auswertung langjähriger Versuchsreihen 
beruhen. 

 
 
8. Pflanzliste als Auswahl und Empfehlung 
 
 Wildobstbäume Malus sylvestris* 

Pyrus pyraster* 
Prunus avium* 

 Holzapfel* 
 Wildbirne* 
 Vogel-Kirsche* 
 

 Obstbäume 
(Feuerbrand resistente Sorten 
wählen) 

Äpfel: 
Malus domestica* 

 
Kulturapfel* 
Berlepsch 
Bittenfelder Sämling 
Bohnapfel 
Börtlinger Weinapfel 
Boskop 
Brettacher 
Gehrers Rambour 
Gewürzluiken 
Goldparmäne 
Glockenapfel 
Goldrenette von Blenheim 
Gravensteiner 
Hauxapfel 
Jakob Fischer 
Kaiser Wilhelm 
Klarapfel 
Landsberger Renette 
Öhringer Blutstreifling 
Oldenburger 
Ontario 
Remo 
Rewena 
Rheinischer Bohnapfel 
Schweizer Orangen 
Welschisner 
Zabergäu Renette 
 

 



Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften "Ebene und Schelmenäcker – Neufassung“  in Rottenburg am Neckar - Wendelsheim Seite 13 
Textliche Festsetzungen 
 

 

 

 
  

 
 

Birnen: 
Pyrus communis* 
 

 
Kultur-Birne* 
Gräfin von Paris 
Stuttgarter Geishirtle 
 

  Zwetschgen: 
Prunus domestrica subsp. 
domestica* 
 
 
 
 
Pflaume: 
Prunus domestica* 
 
Kirschen: 

 
 
Echte Zwetschge* 
Frühzwetschge 
Nancy-Mirabelle 
Wangenheims 
 
 
Kultur-Pflaume* 
 
Burlat 
Frühe Rote Meckenheimer 
Große Schwarze Kirsche 
Hedelfinger 
Knorpelkirsche 
Unterländer 
 

 Weitere Laubbäume: 
 
 
 
 
 
 
* besonders geeignet 
 

Acer pseudoplatanus* 
Acer campestre 
Tilia cordata* 
Tilia platyphyllos* 
Carpinus betulus 
 
 

Berg-Ahorn* 
Feldahorn 
Winterlinde* 
Sommerlinde* 
Hainbuche 
 

 Sträucher Corylus avellana 
Cornus sanguinea 
Ligustrum vulgare 
Prunus avium 
Prunus spinosa 
Rosa canina 
Viburnum lantana 

Hasel 
Roter Hartriegel 
Liguster 
Vogelkirsche 
Schlehe 
Hundsrose 
Wolliger Schneeball 
 

 Pflanzen für die  
extensive Dachbegrünung 

Sedum album 
Sempervivum tectorum 
Sesleria albicans 
Melica ciliata 
Sedum reflexum 
Potentilla neumanniana 
Thymus serpyllum/ 
Thymus spec. 

Schneepolster 
Dachwurz  
Kalk-Blaugras  
Perlgras  
Tripmadam 
Pechnelke  
Frühlingsfingerkraut 
Thymian 
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9. Einsatz energiesparender und insektenschonender Lampen und Leuchten 
Für Straßen-, Hof- und Gebäudebeleuchtung sowie die Beleuchtung von Werbeanla-
gen wird die Verwendung von LED oder energiesparenden und insektenfreundlichen 
Lampen mit warmweißem Licht mit geringem Blauanteil mit einer Farbtemperatur von 
max. 3.000 Kelvin empfohlen. 
Es sollte darauf geachtet werden, dass durch rundum geschlossene Leuchten keine 
Fallen für Insekten entstehen. Eine Lichteinwirkung darf nur auf die zu beleuchtende 
Fläche erfolgen und nicht in Richtung des Himmelskörpers. Nach oben streuende 
Fassadenanstrahlung ist unzulässig. Bäume sind von direkter Anstrahlung abzuschir-
men. Durch eine Nachtabschaltung oder Reduzierung der Beleuchtung kann eine Re-
duzierung des Energieverbrauchs erreicht werden. 
 
 

10. DIN Normen / Einsehbarkeit 
Die in den textlichen Festsetzungen genannten DIN Normen können im Stadt- 
planungsamt der Stadt Rottenburg am Neckar eingesehen werden. 
 
 

11. Bauantrag / Bauvorlagen 
Dem Bauantrag 
- sind zur Ermittlung der zulässigen Gebäudehöhe mindestens 2 Geländeschnitte 

mit eingetragenem Höhenbezugspunkt (siehe I., Nr. 2.2) sowie den Übergängen 
des Baugrundstücks zur öffentlichen Verkehrsfläche und den Nachbargrund- 
stücken beizulegen, 

- ist eine konkrete Entwässerungsplanung beizufügen, in der die schadlose Beseiti-
gung des Niederschlagswassers nachgewiesen wird. 

 
 
 
 
Rottenburg am Neckar, den 31.03.2022 
 
 
 
 
 
Gabriele Klein         Angelika Garthe 
Stadtplanungsamt        Stadtplanungsamt 


